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A. 
1 nge Gispert 

� � 

Sachverständige für die Markt- und 
Beleihungswertermittlung von Immobilien 

(Sprengnetter Akademie), Reg.-Nr. S 00301-06 

Max-Planck-Straße 1, 67551 Worms 

Tel.:06241/678 889 Mobil: 0176 / 5553 7772 
e-mail: info@wertermittlung-gispert de Fax: 06241/678 885 

Worms, den 27.02.2024 
I.Gispert, Max-PlanĘ-Str. 1, 67551 Worms 

Amtsgericht Worms 
15 K 21/23 
Hardtgasse 6 

67547 Worms Aktenzeichen 786-23 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch des 

mit einem Einfamilienhaus (Doppelhaushäl�e) bebauten Grundstücks in 
67551 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 

Der Verkehrswe½ des Grundstücks wird zum 05.02.2024 - auf der Grundlage der Außenbesichtigungen -
geschätzt mit 

331.000,00 €. 

Ausfertigung Nr. 1 
Dieses Gutachten besteht aus 47 Seiten inkl. 8 Anlagen mit insgesamt 14 Seiten. 
Das Gutachten wurde in sechs Ausfe¾igungen erstellt, davon eine für die Unterlagen der Sachverständigen. 
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lnge Gispe� Immobilienbewertung Max-Planck-Straße· 1, 67551 Wo�s 

1 Allgemeine Angaben 
1.1 Angaben zum Bewe­ungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Mit einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) bebautes Grund­
stück 

Wilhelm-Röpcke-Straße 28, 67551 Worms 

Grundbuch von Horchheim (Worms), Blatt 2910, lfd. Nr. 1 

Gemarkung Horchheim (Worms), 
Flur 2, Flurstück 1 96, Fläche: 256 m2 

1.2 Angaben zum Auirag und zur Auiragsabwicklung 
Gutachtenautrag 

Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Ortsbesichtigungen: 

Teilnehmer am Oøstermin: 

Herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Worms vom 07.11.2023 soll 
durch schriĞliches Sachverständigengütachten der VerkehrsweÚ 
des Grundstücks geschäࢃt werden . 

05.02.2024, Tag der 2. Oĝsbesichtigung 

05.02.2024, entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

18.12.2023: Besichtigung des Kellergeschosses und Außenbe­
sichtigung 
05.02.2024: Außenbesichtigung 

18.12.2023: Antragsteller und Antragsgegnerin sowie die Sach­
verständige; 
05.02.2024: Zwei Vertreter des Antragstellers sowie die Sach­
verständige 

Von der Sachverständigen wurden folgende Auskünue und Un­
terlagen beschaĚ: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1: 1.000 vom 05.02.2024 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 21.11.2023 
• Einsicht in die Bauakte der Stadt Worms am 08.02.2024 
• Kopien von Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 

aus der Bauakte 
• Eigene Berechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn-

und Nuwflächen 
• Altlastenauskunv der Stadt Worms vom 07.02.2024 
• Bodenrichtweø zum 01.01 .2024 
• Protokoll und Fotos der beiden O¿stermine 

1.3 Besonderheiten des Auirags / Maßgaben des Auftraggebers 
Das BeweÛungsobjekt konnte - mit Ausnahme des Kellergeschosses - nur von außen besichtigt werden. Im 
Gutachten mussten daher Annahmen zur Bauausführung, zur Ausstattung und zum Unterhaltungszustand 
getroren werden, die nicht durch Inaugenscheinnahme geprüĝ werden konnten. Um dem Risiko Rechnung 
zu tragen, dass die tatsächlichen von den in der Wertermittlung unterstellten Gegebenheiten abweichen kön­
nen, e߿olgt in den einzelnen Rechenveࠀahren ein Sicherheitsabschlag in Höhe von 10 % vom Zeitwe¿ der 

. baulichen Anlagen. 
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l nge GispeӬ Immobi lie nbe weӭung M ax-P lanck-Straße 1, 67551 Worms 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage Bundesland :  Kreis: Ort und E inwohnerzah l :  

überörtl iche Anbindung / Entfernungen: (vgl . Anlage 1 )  

2. 1 .2 Kleinräumige Lage lnneröſliche Lage: (vg l . Anlage 2) 

Rhein land-Pfalz Kreisfreie Stadt Worms Worms hat derzeit rd . 85. 000 Einwohner, d ie Bevölkerungszahl  b leibt (geࣄ. demograph ischer Untersuchungen der Bertels­mannsti³ung) bis 2030 stabi l .  D ie Arbeitslosenquote von Worms betrug im Jahr 2022 durchschn ittlich 7,6 % und l iegt damit deut­l ich über dem Landesdurchschnitt von 4 ,6  %.  D ie Gemeindefläche beträgt 1 0 .873 ha. Worms hat die Funktion eines Mittelzentrums und ist S i¡ ein iger regionaler  Veѵaltungen. Worms wird von den uml iegenden rheinhessischen und pfälzischen Gemeinden als E inkaufsstadt genu¤t. Die ärztliche Versorgung wird über  die Gru ndversorgung h inaus durch zahlreiche Fachärzte sowie ein Krankenhaus sicherge­stel lt. Die schu l ische Grundversorgung wird durch ein gutes Angebot an weiteࢳührenden Schu len sowie Schu len in den Bereichen • Musik, EѶachsenenbi ldung,  Berufsausbi ldung sowie einer Hochschule ergänzt. Das Bewertungsobjekt befindet sich in dem südwestlich des Stadtzentrums von Worms gelegenen Stadtteil Horchheim. Gute Straßenanbindung über d ie A 6 1 , d ie rechtsrhein ischen Au­tobahnen A 5 und A 67 sowie d ie Bundesstraßen B 9 und B 47. Ansch luss an das Schienenneҏ der Deutschen Bahn ab Worms Hauptbahnhof. F lughafen Frankfurt rd . 62 km entfernt, F lughafen Frankfurt-Hahn rd. 1 1  O km entfernt. Enिernung zu den nächst g rößeren  Städten :  Ludwigshafen/Mannheim rd . 22 km Landeshauptstadt Mainz rd . 62 km Kaiserslautern rd . 65 km Frankfurt/Main rd . 70 km 
Im Westen von Horchheim, noch innerhal b  des a lten Ortskerns gelegen;  GeschäÝe des tägl ichen Bedarfs, Kindergarten ,  Sch u le und ärzt­l iche Grundversorgung sind in Horchheim vorhanden;  ö¢entl iche Verkehrsmittel : Bushaltestelle ca.  1 80 m,  Bahnhof Worms ca. 5 km entfernt; m ittlere Wohn lage Art der Bebauung und NuҐungen in der übeѷiegend wohnbaUliche Nugungen im näheren Umfeld des Straße und im  Ortstei l :  Bewe࣎ungsobjektes: Wohn häuser mit wen igen Woh neinheiten, westlich des Bewe�ungsobjektes befinden sich landwirtschaň­l ich genu¥te F lächen ,  Friedhof Horch heim ca. 1 00 m östl ich des Beweſungsobjektes gelegen, 
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l nge Gispert Immobilienbe wertung 

Beeinträchtigungen: 

• Topografie : 

2.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 3) 

2.3 Ersch l ießung, Baugrund etc. 
Straßenart : 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen u nd 
Abwasserbeseitigung: 

Max-P lanck-Straße 1, 67551 W orms 

Friedhofskapelle sowie zwei Kirchen innerhalb eines Radius von 
500 m gelegen 

Zeitweise ist das Geläut der umliegenden Kirchen zu hören, 
sonst: Keine wesentlichen erkennbar 

Das Grundstück fällt - wie die Wilhelm-Röpcke-Straße insge­
samt - von Norden nach Süden ab. 

Straßenfront: ca. 5 ,5 m; 

mittlere Tiefe: ca. 24 m; 

Grundstücksgröße: 256 m2
; 

Bemerkungen: 
rechteckige Grundstücksform 

Nicht klassifizie eࠛ innerörtl iche Anliegerstraße mit mäßigem Ver­
kehrsaufkommen 

Voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen, in unterdurchschnittl i­
chem Unterhaltungszustand ;  
beidseitig Gehwege; 
ausreichend Parkmöglichkeiten innerhalb der Straße vorhanden 

Elektrischer Strom, (Hausanschluss über das Dach), 
Wasser aus öffentl icher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Fernsehkabelanschluss; 
Telefonanschluss, 
ob e in Hausansch luss für Erdgas besteht ist n icht bekannt 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein- zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses, 
samkeiten :  grenzständige Einfriedung 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen­
schein l ich ersichtl ich) :  

Altlasten: 

2.4 Privatrechtl iche Situation 
Grundbuchl ich gesicheÛe Belastungen: 

Gewachsener, normal tragfäh iger Baugrund; 
keine Grundwasserschäden 

Gemäß E-Mail der Stadt Worms vom 07.02.2024 ist das Bewer­
tungsobjekt im Bodenschutzkataster (BoKat) nicht als boden­
schutzrechtlich relevante Fläche eࠁasst. Auch haben sich zu den 
O�sterminen keine H inweise auf das Vorhandensein von Altlas­
ten gezeigt. Im Gutachten wird daher d ie Altlastenfreiheit des 
Grundstücks unterste llt. 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus­
zug vom 21 .11.2023 vor. 
Hiernach besteht in Abte ilung I I  des Grundbuchs von Horchheim 
(Worms) folgende Eintragung: 
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l nge Gispert Immobilie nbe weӮu ng 

Anmerkung: 

Nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öhentlich-rechtliche Situation 

2.5. 1 Bau lasten und Denkmalschu¾ 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschuĭ: 

2.5.2 Bauplanungsrecht  
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

. Bodenordnungsverfahren: 

Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Worms 

lfd. Nr. 1 :  Gelöscht 
lfd. Nr. 2: Zwangsversteigerungsvermerk, eingetragen am 
22.09.2023 

Im Zwangsversteigerungsveࠂahren ist zunächst der Verkehrs­
wert des unbelasteten Objekts zu ermitteln. Der Weࠜeinfluss 
durch die in Abt. II des Grundbuchs eingetragenen Rechte ist se­
parat auszuweisen. 
Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver­
zeichnet sein können, werden in d iesem Gutachten nicht berück­
sichtigt. 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun­
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nicht bekannt. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Un­
tersuchungen angestellt. 

H inweise auf das Vorhandensein von Baulasten (entsprechende 
Darstellung im Liegenschatskataster) sind nicht vorhanden; im 
Gutachten wird unterstellt, dass keine Baulasten zugunsten/zu­
lasten des Beweࠝungsobjektes bestehen. 

Das Beweࠞungsobjekt wird nicht in der " Liste der Kulturdenkmä­
ler in Worms-Horchheim" aufgeführt. Es wird daher unterstellt, 
dass kein Denkmalschuĭ besteht. 

Der Bereich des Beweࠟungsobjekts ist im Flächennuôungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskrä̘iger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen . 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, 
dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsveࠃahren 

· einbezogen ist. 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auf  der Grundlage der Unterlagen der Bauakte der Stadt Worms sowie der E indrü­
cke der beiden Oࠠsbesichtigungen (mit Ausnahme des Kellergeschosses wurde das Objekt nur von außen 
besichtigt) durchgefühÛ. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vor­
liegenden Bauzeichnungen, der Baugenehmigung , dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitpla­
nung wurde nicht abschließend geprüft. 
Oċensichtlich erkennbare ³dersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. 
Bei d ieser Weࠡermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baul ichen Anlagen und Nutzungen voraus­
geseࢄt. 
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lnge Gispe� Immobilienbewe�ung Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Wo�s 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Enࢀicklungszustand (Grundstücksquali- Baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 l mmoWertV 21 ) 
tät) : 

Beitragsrechtlicher Zustand: Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist d ie Ver­
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er­
schließungseinrichtungen n ach BauGB beitragsfrei. 
Ausbaubeiträge nach Kommunalabgabengesetz Rheinland­
Pfalz werden im Bereich der Stadt Worms in Form von wieder­
kehrenden Beiträgen erhoben . 

2. 7 H inweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die I nformationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange­
geben ,  schriftlich eingeholt. 

2.8 Derzeitige Nu¿ung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Das Objekt ist eigengenuõt bzw. wird von e iner Famil ienangehörigen mitbewohnt. Es wird unterstellt, dass 
kein förmliches Mietverhältnis besteht und dass keine Mietzahlungen geleistet werden. 

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Das Bewe�ungsobjekt konnte lediglich von außen besichtigt werden. 
In nachfolgender Beschreibung werden daher zu Ausstattung und Zustand des Gebäudes Annahmen getrof­
fen und als gegeben unterstellt, d ie sich einerseits aus den üblichen Ausführungen der Bauzeit, andererseits 
aus Rückschlüssen der äußeren Eindrücke auf d ie Innenausstattung sowie den in der Bauakte enthaltenen 
Unterlagen ergeben. Diese Annahmen zu Gebäudeausstattung und -zustand s ind im Text kursiv dargestellt. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung noóendig ist. H ierbei werden die offensichtlichen bzw. als vorhanden unterstellten Ausfüh­
rungen und Ausstattungen beschr ieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auþreten. Angaben 
über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage 
der üblichen Ausführung im (unterstellten) Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und An lagen 
sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) konnte nicht geprüw 
werden ; im Gutachten wird deren Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie von außen erkennbar waren. Untersuchun­
gen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden 
nicht durchgeführt. 
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lnge Gispe� Immobi lienbe wertung Max-P lanck-Straße 1 ,  67551 Worms 

3.2 Einemilienhaus 
3.2.1 Gebäudea�, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 

Baujahr : 

Modernisierung: 

Ba rrie refrei heit: 

Außenansicht: 

Einfamilienhaus; 
zweigeschossig; 
unterkel lert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
einseitig angebaut Um 1930, geࠖ. SchäÅung der Sachverständigen Mittlerer ModeѠisierungsgrad 
Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
Es ist nicht bekannt, ob die TüröČnungen 90 cm breit oder breiter 
sind. 
Es ist nicht bekannt, ob Küche, Bad oder Flur über eine a usrei-
chende Bewegungsfläche (1 ,5  m x 1 ,5 m) veࠄügen: 
und mit welchem AuĬand eine barrierefreie Nachrüstung mög­
lich wäre . 
Aufgrund der öĝlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, 
Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Ob­
jektaÙ etc.) wird in dieser Weøermitt lung davon ausgegangen, 
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwe­
sentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit 
nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 

Verputzt und gestrichen, Sockel verklinkert 

3.2.2 Nu�ungseinheiten, Raumaufeil ung 
Die im Gebäude vorhandene Raumaufteilung ist nicht bekannt. 
In dieser Wertermittlung wird die Raumaufteilung, die den Bauzeichnungen der Bauakte zu entnehmen ist , 

• zugrunde gelegt. 
Diese Au̘eilung ist aus den Grundrisszeichnungen in Anlage 5 des Gutachtens ersichtlich. 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Kel ler: 

U mfassungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Treppen: 

Massivbau Streifenfundament Maueऄerk MaueѸerk MaueѸerk 
KG, EG, OG: Massivdecken 
DG: Holzbalkendecke 
Kellertreppe: 
einfache Holztreppe 

Geschosstreppe: Bauzeittypische Holzkonsृkीon 
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l nge Gispert lmmobrlienbe wertung 

Hauseingang(sbereich) : 

Dach: 

Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Worms 

Der Hauseingang erfolgt über eine mehrstufige Treppe aus Os­
ten in die Diele im Erdgeschoss. Der Eingang wird durch den 
darüber liegenden Balkon überdacht. 

Dachkonstruktion: Holzdach mit Aufbauten 

Dachform: 
Satteldach 

Dacheindeckung: Dachziegel (ڵn); Gauben Ost: verschiefeļ und Gebäudeanbau nach Westen aus dem Jahr 1988: Dach aus Kupferblech, Dachİnnen und RegenܼllĶhre aus Zinkblech; Dachflächen gedämmt (mittlerer Dämmstandard) 
3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen : 

Abwasserinstal lationen: 

E lektroinstal lat ion: 

Heizung: 

Lüftung: 

Warmwasseࡐersorgung: 

Zentrale Wasseࡑersorgung über Anschluss an das öčentliche 
Trinkwassernetz 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz Durchschnittliche Ausstattung mit ausreichender Anzahl an Stķmkreisen, LichtschalteĲ, Licht­auslässen und Steckdosen Zum OĽstermin am 18. 12. 2023 konnte das Kellergeschoss be­sichtigt werden. Augenschein/ich wurden die Wasser-, Abwas­ser- und Elektĸinstallationen innerhalb der vergangenen Jahre eѠeueѡ. 
Es ist nicht bekannt, wie das Objekt beheizt wird, 
unterstellt wird, dass eine übliche Zentralheizung (gas- oder öl­
betrieben) vorhanden ist. Keine besonderen Lüݏungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf­tung) Zentral über die Heizung 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 
Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen :  

Fenster: 

Türen: 

Bodenbeläge in durchschnitt£cher Preisklasse und mit üblichen Gebrauchsspuren Obw. verputzt und tapeziert, Sanitärbereiche deckenhoch ge݉iest Übw. verputzt und tapezieѡ Ältere Fenster mit Isolieँerglasung, 
übw. KunststoĎrollläden, ein Fenster mit Klappläden 

Eingangstür: 
Zeitgemäße graue Hauseingangstür, augenschein l ich Holztür 
mit G laseinlagen 
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lnge Gispeӯ ImmobilienbeweӰung 

Sanitäre Installation: 

Küchenausstattung: 

Grundrissgestaltung: 

Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Worms 

ZimmeÚüren: Glatte Holztoren mit Holzzargen in durchschnitूicher Preisklasse 
Den vorl iegenden Bauzeichnungen ist n icht zu entnehmen ,  w ie 
viele Sanitärbereiche im Haus vorhanden sind. Unterste/lt wird, dass ein Badezimmer und ein Gäste-WC vor­handen sind und diese jeweߥs über eine übliche Ausstattung mit SanitäĹbjekten in durchschnitt/ icher Qualität veġügen. 
N icht in der Wertermittlung enthalten 

Nachteilig durch d ie Position der Geschosstreppe, die auch eine 
Unterteilung in z.B. zwei selbstständige Wohnungen behindert 

3.2.6 Besondere Bautei le / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
Besondere Bauteile: 

Besondere Einrichtungen :  

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden und Baumängel: 

Wiࠢschağliche Wertminderungen :  

Allgemeinbeu͍eilung: 

3.3 Nebengebäude 
Keine vorhanden. 

3.4 Außenanlagen 

• Doppelgarage im Kellergeschoss: 1 982 im KG nach Osten an- · 
gebaut befindet sich eine Doppelgarage, jeweils mit hölzer­
nen Garagentoren, mechanisch zu öďnen. Nachteilig ist d ie 
mit 1 ,90 m nur geringe Einfahrtsbreite 

• Kleine Schleppgaube nach Ost, 
• große Schleppgaube nach West, 
• Hauseingangstreppe: mehrstufige Steintreppe . mit e inseiti­

gem Metallhandlauf; 
• Balkon Ost: Bodenbelag Klinker, schmiedeeiserne Brüstung, 
• Dachterrasse oberhalb der Garagen: Bodenbelag Klinker, 

umlaufende schmiedeeiserne Brüstung; 
• Loggia nach West, 
• Balkon nach West 

Zentralstaubsauger Elek Trends Millennium 1 41 1 Gut bis ausreichend Keine wesentlichen vorhanden Keine 
Es wird unterstellt ,  dass 
- der bauliche Zustand normal ist, 
- kein lnstandhaltungsstau besteht, 
- ein mittlerer Ausstattungsstandard vorliegt und 
- ein durchschnittlicher Pflege- und Unterhaltungszustand be-
steht. 

• Versorgungsanlagen vom Hausanschf uss bis an das öܾentliche Netz, 
• Wegebefesुung, 
• einfache Gaľenanlage mit GaĿenhaus, 
• Einfriedung (MaueĞ Zaun) 
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lnge Gispe� lmmoԮi lienbe weӱung Max -P lanck-Straße 1, 67551 WoӦs· 

4 Ermi�lung des Verkehrswe� 
4.1 Grundstücksdaten Nach±lgend wird der Verkehrswert des mit einem Einfami l ienhaus (DoppelhaushälÝe) bebauten Grundstücks in 67551 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 zum Weřermittlungsstichtag 05.02 .2024 ermiॄelt. Grundstücksdaten :  Grundbuch Blatt lfd. N r. Horchheim (Worms) 291 0  1 Gemarkung Flur Flurstück Fläche Horchheim (Worms) 2 1 96 256 m2 

4.2 Ve«ahrenswahl  mit Begründung Entsprechend den Gep¯ogenheiten im gewöhn lichen Geschäµsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfa l ls ,  insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vg l . § 6 Abs. 1 Sa¢ 2 l mmoWeřV 2 1 )  ist der Verkehrsweѣ von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit H i lfe des 
SachweÛveʭahrens zu ermitteln ,  insbesondere wei l  d iese üb licherweise n icht zur Erz ie lung von EѢrägen , sondern zur (persön l ichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. Das Sachwe࣓veќahren (ge35 §§ .ࣆ - 39  l mmoWeřV 2 1 )  basiert im Wesentlichen auf der Beuѥei lung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachweř (d. h. der Substanzweѣ des Grundstücks) wird als Summe aus dem Bodenwe�, dem vorläufigen Sachwert der baul ichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der bau l ichen Außenan lagen und sonstigen An lagen ermittelt. Zusätzl ich wird eine EŚragsweÜermittlung (ge27 §§ .ࣇ - 34 lmmoWeѤV 2 1 )  durchgefühࣔ; das Ergebnis wird jedoch nur  unterstü॑end, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsme­thode, bei der Ermittlung des Verkehrsweřs herangezogen. Der Ertragswert nach dem al lgemeinen Ertragswertverfahren (geࣈ. § 28 Satz 1 lmmoWe�V 2 1 ) erg ibt sich a ls Summe von Bodenweř und dem vorläufigen Eѧragsweѥ der baul ichen An lagen . Der Bodenwert ist jewei ls getrennt vom Wert der bau l ichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der bau l ichen Anlagen i .  d .  R .  auf der Grundlage von Verg leichskau²reisen im Vergleichswertverfah ren (vgl .  § 40 Abs. 1 l mmoWeࣕV 21 ) so zu ermitte ln , wie er sich ergeben würde, wenn  das Grundstück unbebaut wäre. liegen jedoch geeignete Bodenrichtweࣖe vor, so können diese zur Bodenweࣗermittlung herangezogen wer­den (vg l .  § 40 Abs. 2 l mmoWeѦV 21 ). Der Bodenrichtwert ist der durchschn ittl iche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichोertzone zusammengefasst werden, für die im We­sentl ichen g leiche Nu॒ungs- und Weơverhä ltn isse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund­stücksfläche. Der verö¤entl ichte Bodenrichौert wurde bezüg l ich seiner absoluten Höhe auf P lausibi l ität über­prüc und als zutre¥end beuřei lt. Die nachstehende Bodenwertermittlung eќo lgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrich£eřs. Abweichungen des Beweࣘungsgrundstücks von dem Richtweřgrundstück in den wert­beeinflussenden Grundstücksmerkmalen Ð wie Erschließungszustand , beitragsrechtlicher Zustand, Lage­merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nu¢ung , Bodenbeschabenheit, Grundstückszuschn itt ­sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtweřs berücksichtigt. Sowoh l  bei der Sachweơ- a ls auch bei der Eřragswertermittlung sind al le, das Beweѧungsgrundstück betref­fende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen.  Dazu zählen i nsbesondere: • besondere Eřragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüb lich erzielbaren M iete), • Baumängel und Bauschäden, • grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, • Nu¢ung des Grundstücks für Werbezwecke und • Abweichungen i n  der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig veअertbar s ind.  
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lnge Gispert lmmoMienbewe�ung Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Worms 

4.3 Bodenwertermittlung BodenrichtweÜ mit Definition des BodenrichtweÜgrundstücks Der BodenrichtweÜ beträgt (mittlere Lage) 330,00 €/m2 zum Stichtag 01 .01 .2024. Das Bodenrichtwertgrund­stück ist wie folgt de«n iert: En£icklungsstufe beitragsrechtlicher Zustand Geschossflächenzahl  (WGFZ) Zah l der Vollgeschosse (ZVG) Grundstücksfläche (� Beschreibung des Bewešungsgrundstücks Weƀermittlungsstichtag En्icklungsstufe Geschossflächenzahl  (WGFZ) Zahl der Vol lgeschosse (ZVG) Grundstücksfläche (  Bodenwešermittlung des BeweÜungsgrundstücks 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
:t 

= 

baureifes Land frei 0 ,4 
I I  350 m2 

05.02.2024 baureifes Land 0,83 
I I  256 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Weࣿerhältnisse zum Wertermitt lungsstichtag 05.02 .2024 u nd d ie weƀbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 1 .  Umrechnung des Bodenrichtweɘs auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung beitragsrechtlicher Zustand des BodenrichtweÜs = frei beitragsfreier BodenrichtweÜ = 330,00 €/m2 (Ausgangsweƀ für weitere Anpassung) 
I I .  Zeitliche Anpassung des BodenrichtweÜs Richtwertgrundstück BeweѦungsgrundstück Anpassu ngsfaktor Erläuterung Stichtag 0 1 . 0 1 .2024 05.02.2024 X 1 ,00 E1 
I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den weĹbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1 ,00 lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermitt lungsstichtag = 330, 00 €/m2 WGFZ 0,4 0,83 X 1 ,22 E2 Fläche (m2

) 350 256 X 1 ,0 1  E3 En£icklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1 ,00 Vol lgeschosse I I  I I  X 1 ,00 vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 406,63 €/m2 denrichtweɘ IV. Ermittlung des GesamtbodenweÜs Erläuterung objektspezifisch angepasster beitragsfreier BodenrichtweÜ = 406,63 €/m2 Fläche X 256 m2 beitragsfreier BodenweÜ = 1 04 .097,28 € cd. í�.000,00 � Der beitragsfreie BodenweѨ beträgt zum Wertermitt lungsstichtag 05.02.2024 insgesamt 104 000 00 €. 
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lnge Gispe� Immobi lienbewe�ung Max-P lanck-Straße 1 ,  67551 Worms 4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichॎeࣙanpassung E1 
Wesentliche Veränderungen des Bodenrichࢁertniveaus im Bereich des Bewe�ungsobjektes, sind der Sach­
verständigen nicht bekannt. Die Anpassung an die zeitliche Entwicklung des Bodenr ichtwertes eࠅolgt daher 
mit dem Faktor 1,0. E2 
Die Umrechnung von der WGFZ des BRW-Grundstücks auf die WGFZ des Bewertungsgrundstücks erfolgt 
unter Veæendung der in I1 ], Kapitel 3.1 0.1 mitgeteilten UmrechnungskoeĐizienten. Ermittlung des Anpassungsfaktors: WGFZ KoeϽizient BeweĹungsobjekt 0,83 0 ,93 Vergleichsobjekt 0,40 0,76 Anpassungsfaktor (GFZ) = Koeđizient(Bewertungsobjekt) / Koeęzient(Vergleichsobjekt) = 1 ,22 E3 
Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenweĝ. Damit 
steigt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenweࠣ zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

D ie Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewer­
tungsgrundstücks eࠆolgt unter Veħendung der in [1 ], Kapite l 3.1 0.2 mitgeteilten WGFZ-bereinigten Umrech­
nungskoeff izienten. Ermittlung des Anpassungsfaktors: Fläche KoeϽizient BeweĹungsobjekt 256,00 1 ,01 Vergleichsobjekt 350,00 1 ,00 Anpassungsfaktor = Koesizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 1 ,01 
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l nge GispeÐ Immobilienbe wertung Max- Planck-Straße 1 ,  67551 Worms 

4.4 SachweÝermiࡻlung 

4.4.1 Das SachweÞmodell der lmmobil ienweßermi£lungsverordn ung Das Model l  der Verkehrswertermittlung im Sachweѩveࢵahren ist in den §§ 35 - 39 l mmoWeࣚV 21  beschrie-ben .  Der  Sachwert wird demnach aus der  Summe des Bodenweࣛs, den vorläufigen Sachweࣜen der  auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bau liche Außenanlagen )  sowie der sonstigen (nicht bau lichen) Anlagen (vg l .  § 35 Abs. 2 lmmoWertV 2 1 ) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt­lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. Der Bodenweơ ist getrennt vom SachweѪ der baul ichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 lm­moWertV 2 1  i .d . R.  im Verg leichsweơveࢶahren nach den §§ 24 - 26 lmmoWertV 2 1  grundsätzl ich so zu  ermit­teln ,  wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der vorläufige Sachwert der bau l ichen Anlagen ( inkl .  besonderer Bautei le ,  besonderer (Betriebs)Ein richtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittl icher Herste l lungskosten unter Berücksichti­gung der jewei ls ind ividuellen Merkmale, wie z .B .  Objektaࣝ, Gebäudestandard und Restnu॓ungsdauer (Al­terswertminderung) abzuleiten. Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird , sofern d ieser n icht bereits anderweitig m iterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für d ie Gebäude i . d .R. auf der Grundlage von durchschnitt l ichen Herstel­l ungskosten, Erfahrungssätzen oder h i lfsweise durch sachverständige Schätzung (vg l .  § 37 lmmoWertV 2 1 )  ermiॅelt. Die S umme aus Bodenweࣞ, vorläufigem Sachwert der baulichen An lagen und vorläufigem Sachwert der bau­l ichen Außenan lagen und sonstigen An lagen erg ibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. Der so rechnerisch e rmittelte vorläufige Sachweࣟ ist anschließend hinsichtl ich seiner Rea lisierbarkeit auf dem örtl ichen Grundstücksmarkt zu beurtei len. Zur Berücksichtigung der Marktlage (al lgemeine Weѫverhältn isse) ist i . d .R .  eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d .h .  aus den Verhältn issen von realis ierten Verg leichskaufpreisen und für d iese Verg leichsobjekte berechnete vor- · läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln .  Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an  d ie Lage auf dem örtl ichen Grundstücksmarkt führt im  Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und ste l lt damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerha lb der SachweƢermitt lung dar. Das Sachweýverfahren  ist insbesondere durch d ie VeѶendung des Sachweࣾaktors ein Preisverg leich ,  bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenan lagen + sonstige An lagen) den Ver­gleichsmaßstab bi ldet. Der Sachweý ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor­handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl . § 35 Abs. 4 lmmoWertV 2 1 ) .  
• 4.4.2 Erläuterungen der bei der SachweÝberechnung veçendeten Begriۖe 

Herstel lungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWeʮV 21 ) Die durchschn ittl ichen Herste l lungskosten der bau l ichen An lagen werden du rch Multip l ikation der Gebäude­fläche (m2
) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschn ittlichen Herstel lungskosten sind noch die Werte von besonde� zu veranschla­

genden Bauteilen und  besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen .  
Normalherstel lungskosten Die Normalherste l lungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an­nähernd g leichem Ausbau- und Gebäudestandard ( 'Normobjekt') .  Sie werden für die Wertermiॆlung auf ein -e inheitl iches I ndex-Basisjahr zurückgerechnet. D ie Normalherstel lungskosten besi॔en übeѹiegend d ie Di­mension ,,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder ,,€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und  verstehen s ich inkl . den Wer­termittlu ngsstichtag ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jewei l ige Art der baul ichen An­lage zutreŇende Preisindex für die Bauwiýschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwen­den .  
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l nge GispeӲ Immobilie nbe wertu ng Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Woӧs 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1 . Abs. 3 lmmoWeŚV 21 ) Die Normalherstel lungskosten umfassen u. a .  auch die Baunebenkosten (BNK) ,  welche als „Kosten für Pla­nung, Baudurchführung,  behörd liche Prüfung und Genehmigungen" defin iert s ind. Die Baunebenkosten sind daher in den h ier angeseॕten durchschn ittl ichen Herstel lu ngskosten bereits enthal­ten .  
Baukostenregionalfaktor Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhä ltn is der durchschn ittl ichen örtl ichen zu den bundesdurchschnittl ichen Baukosten.  Durch ihn sol len die durchschn ittl ichen Herste l lungs­kosten an das öѬliche Baukostenn iveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der  Reg i­ona lfaktor ein bei der E rmitt lung des Sachwe࣠faktors festgelegter Model lparameter. 
Gesamtnutzungsdauer Die Gesamtnu¥ungsdauer (GND) bezeichnet d ie Anzah l der Jahre, i n  denen e ine bau l iche An lage bei ord­nungsgemäßer BewirtschaÞung vom Baujahr an gerechnet übl icheѵeise wi�schaňlich genuॖt werden kann .  Sie erg ibt sich aus der  Art de r  bau l ichen Anlage und  dem den  Wertermittlungsdaten zugrunde l iegenden Mo­del l . 
Restnuöungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWeŚV 21 ) Die Restnuॗungsdauer bezeichnet d ie Anzah l der Jahre, in denen eine baul iche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtscha¶lich genutzt werden kann .  Als Restnutzungsdauer ist in  erster Näherung die Diberenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsäch lichem Lebensalter am Wer­termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird al lerd ings dann verlängert (d . h .  das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewe�ungsobjekt wesentl iche Modernisierungsmaßnahmen durchgefüh࣡ wurden oder in den We�ermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modern isierung in  der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.  
Alterswe¾minderung (§ 38 lmmoWertV 21 ) Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem l inearen Ab­schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jewei ls model lhaÝ anzuseक़enden Gesamtnu÷ungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 
Zuschlag für nicht eࠇasste we¾haltige einzelne Bauteile Von den Normalherstel lungskosten n icht erfasste werthaltige einzelne Bautei le, wie beispielsweise besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u .a .  Ausbauzuschlag) können durch marktübl iche Zusch läge bei den du rchschnittlichen Herstel lungskosten berücksichtigt werden . 
Außenanlagen Dies sind außerhalb der Gebäude befi nd l iche mit dem Grundstück fest verbundene bau l iche An lagen ( insbe­sondere Ver- und Entsorgungsan lagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, E infriedun- . gen , Wegebefestigungen) und n icht bau l iche An lagen ( insbesondere Gartenan lagen) .  
Sachweࠤfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWe¾V 21 ) Das herstel lungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist i n  al ler Regel n icht mit h ieࢷür  gezah lten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachweơ" (= Substanzwert des Grundstücks) an den M arkt, d .  h. an  d ie für vergleichbare Grundstücke real isierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt m ittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. Der Sachwertfaktor ist das durchschn ittliche Verhältn is aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschri·en der l mmoWe�V 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig geg liedeѬ nach der Objektart (er ist z .B .  für Einfamil ienhausgrundstücke anders als für Geschä¸sgrundstü­cke), der Reg ion (er ist z . B .  in wiѭschaÞsstarken Regionen mit hohem Bodenwe�niveau höher als in wirt­schacsschwachen Regionen) und der Objektgröße. 
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l nge Gispeӳ Immobilie nbeweӴung Max-P lanck-Straße 1 ,  67551 Worms 

Durch d ie sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare OÐekte abgeleiteten Sachwertfak­
tors ist das Sachweࡎeࠈahren ein echtes Vergleichspreisveࠉahren. Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWeѮV 21 )  
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachweࠥfaktoren auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt­
lung des marktangepassten vorläufigen Sachweࠦs eine zusäÅl iche Marktanpassung durch marktübl iche Zu­
oder Abschläge erforderlich. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWešV 21 ) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaxen des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaĠliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erz ielbaren Erträgen). Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWešV 21 ) 
Baumängel s ind Feh ler, d ie dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaþen - z. 8. durch mangelhaġe 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstel len. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsauĭendungen, auf nachträgl iche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschäࢅt, die zu ihrer Beseitigung auįuwenden sind. Die SchäÅung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermitt lungen eࠊolgen. 
Der Beweࠧungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Au}endungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur übersch lägig schätzen ,  da 

• nur zerstörungsfre i  - augenscheinlich untersucht wird,  
• grundsäࢆlich keine Bauschadensbegutachtung eࠋolgt (dazu ist die BeauĢragung eines Sachverständigen 

für Schäden an Gebäuden notwendig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Miࡼeilung von Auģraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche diēerenz ieࠨe Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla­
nung und Kostenschätzung angesewt sind . 
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l nge Gispe� Immobilie nbeweӵu ng 

4.4.3 Sachweßberechn ung 

Gebäudebezeichnung 
Normalherstellungskosten (Basisjahr 201 0) , 

Berechnungsbasis • Brutto-Grund°äche (BG F) X 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baul ichen Anlagen = 
im Basisjahr 201 0 
Baupreisindex (BPI )  05 .02.2024 (2010  = 1 00) X 

Durchschniࡽliche He�tellungskosten der baul ichen Anlagen = 
am Stichtag 
Regionalێktor X 

Regionalisieࠩe He�tellungskosten der baulichen Anlagen am = 
Stichtag 
Alteࠚweࠪminderung • Model l  • Gesamtnutzungsdauer (GND) • Restnuґungsdauer (RND) • prozentual • Faktor X 

Alterswe¾geminde¾e regionalisie¾e durchschnittliche Her- = 
stellungskosten 
Zuschlag für nicht eʭasste we¾haltige einzelne Bauteile (Zeit- + 
we¾) 
vorläufiger Sachwe¾ der baulichen Anlagen = 
vorläufiger Sachwe¾ der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwe¾ der baul ichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
vorläufiger Sachwe¾ der bau lichen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwe¾ (vgl .  Bodenwe࣢ermittlung) 
vorläufiger Sachwe¾ 
Sachwe¾faktor 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Sachwe¾ 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Sachwe¾ 

4.4.4 Erläuterung zur SachweÞberechnung 

Berechnungsbasis 

Max-Pla nck-Straße 1 ,  67551 Worms Einfami l ienhaus 773, 00 €/m2 BGF 3 1 2,85 m2 241 . 833 ,05 € 1 79, 1 /1 00 433. 1 22, 99 € 1 ,000 433. 1 22 ,99 € l inear 80 Jahre 3 1  Jahre 6 1 ,25 % 0 ,3875 -1 1 .200 ,00 € 1 1 .200 ,00 € 1 79.035, 1 6 € 
1 79.035, 1 6  € 

+ 8.951 ,76 € 
= 1 87.986,92 € 
+ 1 04.000,00 € 
= 291 .986,92 € 
X 1 ,20 
+ 0,00 € 
= 350.384,30 € 

1 8.000,00 € 
= 332.384,30 € 
rd. 332.0Q0,00 € 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) wurde von der Sachverständ igen durchge­führt. Die Berechn ungen weichen model lbed ingt tei lweise von der d iesbezüglichen VorschriЀ (D IN  277 - Aus­gabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb n u r  als Grundlage d ieser Weýermittlung veआendbar. Die Ab­weichungen bestehen insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl .  [2] , Tei l  1 ,  Kapitel 1 6  und 1 7) ;  be i  der  BGF z. B .  • (N icht)Anrechnung der Gebäudetei le c (z. B. Balkone) und • Anrechnung von (ausbaubaren aber n icht a usgebauten) Dachgeschossen 
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lnge GispeӶ Immobilienbewertung Max-P l anck-Str aße 1 ,  67551 Worms 

Herstellungskosten Die Normalherstel lungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der We�ermittlungsl iteratur und  den Eࢸahrungen der Sachverständ igen auf der Basis der Preisverhältn isse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz . der N H K  ist aus [ 1 ] ,  Kapitel 3 .01  . 1  entnommen. 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 201 0 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Ermittlung des Gebäudestandards: Bauteil Wäg ungsanteil Standardstufen [%} 1 2 3 4 5 Außenwände 23 ,0 % 0 ,3  0 ,7  Dach 1 5, 0  % 1 , 0 Fenster und Außentüren 1 1 , 0 % 0, 5 0 ,5  Innenwände und -türen 1 1 , 0 % 1 , 0 Deckenkonstruktion und Treppen 1 1 ,0 % 1 , 0 Fußböden 5 ,0 % 1 , 0 San itäreinrichtungen 9,0 % 1 , 0 Heizung 9,0 % 1 , 0 Sonstige techn ische Ausstattung 6,0 % 1 , 0 insgesamt 1 00 ,0  % 0,0 % 1 2,4  % 87,6 % 0,0 % 0 ,0 % Beispielhafte Beschreibung der ausgewählten Standardstufen Außenwände Standardstufe 2 ein-/zweischal iges Mauerwerk, z .B .  Gitterziegel oder Hoh lblocksteine; verputzt und ge-strichen oder Holzverkleidung; n icht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1 995) Standardstufe 3 ein-/zweischal iges Maue�erk, z .B .  aus Leichtziege ln ,  Kalksandsteinen, Gasbetonstei-nen; Edelpuҏ; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmpu¥ (nach ca. 1 995) Dach Standardstufe 3 Faserzement-Schindeln, besch ichtete Betondachsteine und Tondachziegel , Fol ienab-d ichtunq;  Rinnen und Fa l lrohre aus Zinkblech ; Dachdämmung (nach ca. 1 995) Fenster und Außentüren Standardstufe 2 Zweifachverg lasung (vor ca . 1 995); Haustür mit n icht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1 995) Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1 995), Rol l läden (manuel l ) ;  Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1 995) I nnenwände und -türen Standardstufe 3 n icht tragende I nnenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefül lte Ständerkonstruktionen ; schwere Türen, Ho lzzargen Deckenkonstruktion und Treppen Standardstufe 3 Beton- u nd Holzbalkendecken mit Tritt- und LuÞschallschutz (z.B. schwimmender Est-rich); geradläufige Treooen aus Stahlbeton oder Stah l ,  Harfentreppe, Trittscha l lschutz Fußböden Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fl iesen , Kunststeinplatten San itäreinrichtungen Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen ,  raum-hoch qefliest Heizung Standardstufe 3 elektron isch gesteueѤe Fern- oder Zentra lheizung ,  N iedertemperatur- oder Brennwert-kesse! SonstiQe techn ische AusstaेunQ Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl  an Steckdosen und Lichtauslässen ,  Zählerschrank (ab ca. 1 985) mit U nteंeƀei lung und Kioosicherunoen 
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lnge Gispeӷ Immobi lienbe we �ung Max -P lanck-Straße 1 ,  67551 Worms 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 201 0 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamil ienhäuser Anbauweise: Gebäudetyp: Doppel- u nd Reihenendhäuser KG, EG, OG, ausgebautes DG 
Berücksichtigung der Eigenschaۨen des zu bewe¾enden Gebäudes Standardstufe tabell ierte relativer relativer N H K  201 0 Gebäudestan- NHK 201 0-Anteil dardantei l [€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 1 6 1 5 , 00 0 ,0  0 ,00 2 685 ,00 1 2 ,4 84,94 3 785 ,00 87,6 687,66 4 945 , 00 0 ,0  0 ,00 5 1 . 1 80 ,00 0 ,0 0 ,00 gewogene, standardbezogene NHK 201 0 = 772 ,60 gewogener Standard = 2,9 Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NH K-Weƀs zwischen die tabell ierten N H K. 
NHK 201 0  für das Beweʯungsgebäude 

Zuschlag für nicht eʭasste weŚhaltige einzelne Bauteile 

= 772 ,60 €/m2 BGF rd . 773, 00 €/m2 BGF Für die von den Normalherstell ungskosten n icht erfassten werthaltigen einzelnen Baute i le werden pauschale Herstel l ungskosten- bzw. Zeiॏeऀusch läge in der Höhe geschäґt, wie d ies dem gewöhnlichen Geschä¹s­verkehr entspricht. Grundlage der  Zuschlagsschä¤ungen sind insbesondere d ie in [ 1 ] , Kapitel 3 . 0 1  .2 ,  3 .01  . 3  und 3. 0 1  .4 angegebenen Eࢹahrungswerte für d urchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaºen und/oder n icht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Baute i len erfo lgt d ie Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezügl icher Abschläge. Bezeichnung Besondere Baute i le (Einzelaufstel lung) Gauben und Doppelgarage (sind bereits in den Normalherstel lungskos-ten enthalten) Balkon und Loggia nach Westen Balkon nach Osten Dachterrasse nach Osten Hauseingangstreppe Besondere Einrichtungen (Einzelaufstellung) Zentralstaubsauger Summe 
Baupreisindex 

Zeitweѯ 0 , 00 € 4 .400,00 € 2.400 ,00 € 2.400 ,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 1  :200 ,00 € 
D ie Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Weࣣermittlungsstichtag erfolgt m ittels des Verhältn isses von Baupreisindex am WeѰermittlungsstichtag zum Baupreisindex im Basisjahr (= 1 00) .  Der vom Statistischen Bundesamt veröŇentlichte Baupreisindex ist auch in [1 ] ,  Kapitel 4 .04. 1 abgedruckt. Als Baupreisindex zum Weѯermitt lungsstichtag wird der am We�ermittlungsstichtag zuletzt verö¦entlichte I ndex­stand zugrunde gelegt. 
1 5  K 21/23 EFH in 67551 Worms, Wilhe lm -Röpcke-Straße 28 (786-23) Seite 20 von 47 

 



• 

• 

lnge Gispert Immobilie nbe weÐu ng Max-Planck-Straße 1 ,  67551 W orms 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo­
dellkonformität (vgl. § 1 0  Abs. 1 lmmoWeĝV 21 ) wird bei der Sachweࠫberechnung der Regionalfaktor ange­
se͗t, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 
Baunebenkosten 
D ie Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü­
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angeseࢇten NHK 201 0 bereits enthalten. 
Außenanlagen 

Außenanlagen (einschl. Gaࠬenhaus) vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schäõung: 5, 00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
( 1 79.035, 1 6  €) 

8 . 951 ,76 € 

Summe 8.951,76 € 

Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche wirtschaþliche Nutzungsdauer = Gesamtnuøungsdauer (GND) wird - entsprechend des Ablei­
tungsmodells der Marktanpassungsfaktoren, welches die Gutachterausschüsse zugrunde gelegt haben - pau­
schal mit 80 Jahren (geࠗ. Anlage 2, lmmoWeÚV) bestimmt. 

· Restnutzungsdauer 
Als Restnu͘üngsdauer ist in erster Näherung die DiĔerenz aus 'üblicher Gesamtnuùungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am We࠭ermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängeĝ 
(d. h. das Gebäude fiktiv veࠕüngt) , wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgefühà wurden oder in den We࠮ermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des l nstandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der We࠯ermittlung a ls bereits durchgefüh࠱ unterstellt 
werden. 
Zur Bestimmung der Restnuùungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1] , Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 

DiۙerenzieÛe Ermittlung der Restnuࢉungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Das ge࠘. SchäÅung der Sachverständigen um 1 930 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizie࠰en Restnu࢈ungsdauer werden die (in der Wertermittlung als durchgeführt unter­
stellten) wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lm­
moWeáV 21 ") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 7,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten) .  Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

(vorrangig in den letzten 1 5  Jahren) Punkte Durchgeführte Unterstellte 
Maßnahmen Maßnahmen 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärme- 4 3,0 0,0 dämmung 
Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0 ,5 0 ,0 
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, 2 2 ,0 0,0 Wasser, Abwasser) 
Modernisierung von Bädern 2 1,0 0 ,0 
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fuß- 2 1 ,0  0 ,0  böden, Treppen 
Summe 7,5 0 ,0 
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l nge Gispert Immobi lienbe weӸu ng Max-P lanck-Straße 1 ,  67551 Worm s Ausgehend von den 7 ,5  Modern isierungspunkten ,  ist dem Gebäude der Modern isierungsgrad „mittlerer Mo­dernis ierungsgrad" z uz uordnen. In Abhängigkeit von : • der üb l ichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und • dem (.,vorläufigen rechnerischen" ) Gebäudea lter (2024 - 1 930 = 94 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 94 Jahre = ) 0 Jahren • u nd aufgrund des Modern isierungsgrads „ mittlerer Modern isierungsgrad" erg ibt sich für das Gebäude ge­mäß der Punktrastermethode „An lage 2 lmmoWeѱV 2 1 "  eine (mod ifizierte) Restnutzungsdauer von 3 1  Jahren .  
Alterswe¾minderung Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest­nu¤ungsdauer der bau lichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Weࣤermittl ungsdaten zugrundel iegende Alterswertmi nderungsmodel l  anzuwenden. 
Sachwertfaktor Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grund lage • der verfügbaren Angaben des öࣥl ich zuständigen Gutachterausschusses der Stadt Worms unter H i nzuzie-hung • der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses Rheinland-Pfalz bestimmt. Dabei wurden die nach der Ableitung d ieser Daten erfolgten Veränderungen am Immobi l ienmarkt ergänzend berücksichtigt. D iese ergänzende Anpassu ng basieơ auf einer Schätzung der Sachverständigen anhand von ständ iger Marktbeobachtung der aktuellen Immobil ienangebote und  Befragung o�sansässiger Makler zur aktuel len Marktlage. Aktuel le Auswertungen des öࣦlichen Gutachterausschusses liegen n icht vor. 
Marktübliche Zu- oder Abschläge Die a llgemeinen We�verhä ltnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors durch eine Anpassung mittels I ndexreihen oder in anderer geeigneter Weise ausreichend berücksichtigen. Aus d iesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorlä_ufigen Sachwerts keine zusä¤l iche Marktanpassung durch marktübl i-che Zu- oder Absch läge erforderl ich . 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der n icht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah­rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insowei t  berücksichtigt, wie sie o§en­sichtlich waren oder vom Au»raggeber, Eigentü mer etc. m itgeteilt worden sind.  besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Weitere Besonderheiten • Sicherheitsabsch lag wg. fehlender I nnenbesichti­g ung (rd .  1 0  % vom Gebäudezeitwert) Summe 

1 5  K 2 1 /23 EFH i n  67551 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 (786-23) 

Wertbeeinfl�ssung insg. -1 8 .000,00 € -1 8 .000,00 € -1 8 .000,00 € 
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4.5 Eʰragswe࠲ermi£lung 

4.5.1 Das Eʰragswertmodell der lmmobil ienwertermi£lungsverordnung Das Modell für d ie Ermittlung des Eࣧragsweѩs ist in den §§ 27 - 34 lmmoWeࣨV 21  beschrieben. Die E rmittl ung des EƀragsweƢs basieſ auf den marktüblich erzielbaren jährlichen EƢrägen ( insbesondere Mieten und Pachten) aus dem G ru ndstück. D ie Summe al ler Eࣩräge wird als Rohe࠳rag bezeichnet. Maßgeb-l ieh für den vorläufigen (Eſrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt s ich als Roheſrag abzügl ich der AuÅendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschacung einsch ließlich Erhal­tung des Grundstücks auÆenden muss (BewiŚschayungskosten). Das EƢragsweƣveࢺahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Gru ndstückseigentümer verbleibende Rein­eƢrag aus dem Grundstück die Veऋinsung des Grundstücksweѳs (bzw. des dafür gezah lten Kaufpreises) darstel lt. Deshalb wird der EƢragsweƀ als RentenbaࡔeŚ durch Kapital is ierung  des ReineѪrags bestimmt. H ierbei ist zu beachten ,  dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für d ie auf dem Grundstück vorhandenen baul ichen ( insbesondere Gebäude) u nd sons­tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden g i lt grundsäglich als unvergängl ich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist d ie (wirtschaftl iche) Restnutzungsdauer der baul ichen und sonstigen An lagen zeitl ich begrenzt. Der Bodenwe¾ ist getrennt vom We࣪ der Gebäude und Außenan lagen i . d. R. im Vergleichswe࣫veѝahren (vg l. § 40 Abs. 1 lmmoWeƣV 2 1 )  grundsä¡l ich so zu ermitteln ,  wie er sich ergeben würde, wenn  das Grund­stück unbebaut wäre . Der auf den BodenweƢ entfal lende Reineƣragsanteil wird durch Mu ltip l ikation des Bodenwerts mit dem (ob­jektspezifisch angepassten ) Liegenscha۩szinssaࢊ bestimmt. (Der Bodenertragsantei l  stel lt somit die ewige Rentenrate des BodenweѲs dar. )  Der auf die baulichen Anlagen entfa l lende Reinertragsantei l erg ibt sich als Di¨erenz ,, (Gesamt)Reineƣrag des Grundstücks" abzüg l ich „Reinertragsantei l  des Grund und Bodens". Der vorläu¬ge EŚragsweŚ der bau lichen Anlagen wird durch Kapita l is ierung (d. h .  Zeitrentenbaइeѳbe­rechnung) des (Rein)EƢragsantei ls der bau lichen und sonstigen Anlagen unter Veईendung des (objektspe­zifisch angepassten) LiegenschaÞszinssages und der Restnutzungsdauer ermiҎelt. Der vorläufige Ertragswert segt sich aus der Summe von „Bodenweƣ" und „vorläufigem Eƣragswe࣬ der bau- . l iehen An lagen" zusammen . Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermiैlung des vorläufi­gen Ertragsweſs nicht berücksichtigtwurden , sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange­passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen . Das E¾ragsweŚveʭahren stel lt insbesondere du rch Veउendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten L iegen­schaOszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentl ichen auf der Grundlage des marktüblich eऌielbaren Grundstücksreine࣭rages dar. 
4.5.2 Erläuterungen der bei der Eʰragsweʰberechnu ng veçendeten Begriۚe 

Rohe࠴rag (§ 31  Abs. 2 lmmoWe¾V 2 1 )  D e r  Rohe࣮rag umfasst al le bei ordnungsgemäßer Bewi࣯schaOung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel­baren Eſräge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Roheࣰrags ist von den üblichen ( nachhaltig gesi­cheƣen) Einnahmemögl ichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen.  Als marktübl ich erziel bare Eƀräge kön nen auch die tatsächlichen Eƣräge zugrunde gelegt werden ,  wenn diese marktüblich sind. Weicht d ie tatsächl iche Nutzung von Grundstücken oder Grundstückstei len von den übl ichen, nachhaltig ge­sicheƀen Nutzungsmögl ichkeiten ab u nd/oder werden für die tatsächl iche N utzung von Grundstücken oder Grundstückstei len vom Üb l ichen abweichende Entgelte erzielt, sind für d ie Ermiॉlung des Rohertrags zu­nächst d ie für eine übliche N utzung marktübl ich eऍielbaren Eſräge zugrunde zu legen. 
BewiŚschayungskosten (§ 32 lmmoWe¾V 21)  Die Bewirtscha¼ungskosten s ind marktübl ich entstehende AuÇendungen , d ie für eine ordnungsgemäße Be­wiࣱschaOung und zu lässige N utzu ng des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend eѝorderlich s ind .  Die Bewiƣscha½ungskosten umfassen d ie Veѷaltungskosten ,  d ie I nstandhaltungskosten, das M ietausfall­wagn is  und die Betriebskosten .  Unter dem Mietausfal lwagnis ist  insbesondere das Risiko einer Eѭragsminderung zu verstehen, d ie durch uneinbringl iche Rückstände von M ieten , Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung,  Verpachtung oder sonstigen Nuख़ung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringl ichen Kosten einer Rechtsveࢻo lgung auf Zahlung,  Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWeſV 2 1  und § 29 Satz 1 und 2 1 1 .  BV). 
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Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusäĭlich zum angesetzten Rohertrag auf d ie Mieter 
umgelegt werden können. EѮragsweĹ / RentenbaऊeĹ (§ 29 und § 34 lmmoWertV 21 ) 
Der vorläufige EÚragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be­
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)E࠵räge ein­
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünze a ller während der Nutzungsdauer noch anfal- • 
lenden EÛräge - abgezinst auf die Weâverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzu­
setzen mit dem vorläufigen ErtragsweÛ des Objekts. 
Als Nuࢋungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzuse͙en, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). LiegenschaݙszinssaҒ (§ 21 Abs. 2 lmmoWeĹV 21 ) 
Der Liegenschaþszinssaࢍ ist eine Rechengröße i m  Ertragsweĝveࠌahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der i hnen entsprechenden Reinerträge für mit dem BeweÚungsgrundstück hinsichtlich Nut­
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des E�ragswe࠶verfahrens als Durch­
schnittswe¿ abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) .  Der Ansatz des (marktkoněrmen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssaࢎes für die WeÛermitt l ung im Ertragswertveࠍahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragsweࡏeࠎahren ein marktkonformes Ergebnis l iefe࠷, d. h. dem Verkehrswe� entspricht. 
Der Liegenschaxszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswe�veࠏahren. 

,. 
Durch ihn werden die allgemeinen Weàverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

• 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 1 2  Abs. 5 lmmoWeĹV 21)  
Die Restnutzungsdauer bezeichnet d ie  Anzahl der Jahre, in  denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewi࠸scha{ung voraussichtl ich noch wiÚschaĦl ich genu͙t werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung d ie D irerenz aus 'üblicher Gesamtnu͙ungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer­
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude f iktiv verjüngt) , 
wenn beim BeweÚungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgefühÚ wurden oder in den 
We࠹ermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWeĹV 21 ) 
Lassen sich die allgemeinen We¿verhältnisse bei Veࡕendung der Liegenschauszinssä͘e auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusäࢌl iche Marktanpassung d urch marktüb­
liche Zu- oder Abschläge erforderl ich. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWeࣲV 21 ) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen E igenschazen des Bewertungsobjekts (z. 8. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren E࠺rägen) . B�umängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWeɘV 21 ) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. 8. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene UnterhaltungsauĮendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die d iesbezüglichen Weâminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung auİuwenden sind . Die Schätzung kann durch pauschale Ansäĭe 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen eࠐolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Au}endungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schä͗en, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird , 
• grundsä͗lich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beau{ragung eines Sachverständ igen 

für Schäden an Gebäuden notwendig). 
Es wird ausdrückl ich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim OÚstermin ohne 
jegliche diėerenzieÚe Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschä͘ung angesetzt sind. 
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lnge Gispert Immobilienbewe�ung Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Worms 

4.5.3 E�ragswe�berechnung 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich eࡘielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nuwung/Lage (m2) (Stck.) (€/m2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(€/Stck.)  
Einfamilienhaus mit 1 Wohnhaus 183,99 7,75 Rd. 1 .425,00 17. 1 00,00 
Doppelgarage im KG insgesamt 
Summe 183,99 - 1 .425,00 17.1 00,00 

In der Wertermittlung wird unterstellt: Das Bewertungsobjekt ist eigengenutzt, M ieteĝräge werden keine erzielt. 
Die E࠻ragswe࠼ermiࡾlung wird auf der Grundlage der marktüblich e࡙ielbaren Nettokaltmiete durchgeführt 
(vgl. § 27 Abs. 1 lmmoWertV 21 ) .  

jährlicher Roheʯrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie- 17.1 00,00 € 
ten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 3.232,06 € 
jährlicher Reineʱrag = . 13.867,94 € 
Reineʮragsanteil des Bodens 2,50 % von 1 04.000,00 € (Liegenschavszinssa࢏ x Bodenwe� (beitragsfrei)) 2.600,00 € 
Reineʮragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 1 1 .267,94 € 

Kapitalisierungsfaktor (ge࠙. § 34 Abs. 2 lmmoWe�V 21 ) 
bei LZ = 2,50 % L iegenschaħszinssaw 
und RND = 31 Jahren Restnuwungsdauer X 21 ,395 
vorläufiger Eʮragsweʱ der baulichen und sonstigen Anlagen = 241 .077,58 € 
beitragsfreier Bodenweʱ (vgl. Bodenwe¿ermittlung) + 1 04.000,00 € 
vorläufiger EÜragsweʯ = 345.077,58 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Absch läge + 0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Eʯrag�weʱ = 345.077,58 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 18.000,00 € 
Eãragsweã = 327.077,58 € 

rd. 327 .000,00 € 
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I nge Gispert Immobilie nbeweӻung Max -P la nck-Straße 1, 67551 W orms 

4.5.4 Erläuterung zur E®ragswe®berechnung 
Wohn- bzw. NuÀflächen Die Berechnungen der Wohn- bzw. N u¡flächen wurden von der Sachverständ igen durchgefühࣳ. Sie o rientie­ren sich an der Wohnflächen- und Mieॐertrichtl in ie zur wohnweࣴabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt lung (WMR) , in der d ie von der Rechtsprechung insbesondere für Mie£ertermittlungen en£i­ckelten Maßgaben zur wohnwe�abhäng igen Anrechnung der Grundflächen auf d ie Wohnfläche systematisieѢ sind ,  sofern d iesbezügl iche Besonderheiten n icht bereits in den Mietansäғen berücksichtigt s ind (vg l .  [2] ,  Teil 1 ,  Kapite l  1 5) bzw. an der in der regionalen Praxis übl ichen Nugflächenermittlung.  Die Berechnungen kön nen demzufolge tei lweise von den diesbezügl ichen VorschriOen (WoFIV; I I .  BV; D I N  283; D I N 277) abweichen; sie sind deshalb nu r  als G ru nd lage d ieser Wertermittlung veѹendbar. 
Rohe¯rag Die Basis für d ie Ermitt lung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktübl ich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtl iche auf den M ieter zusä¥lich zur Grundmiete umla­gefäh igen Bewiƀscha¿ungskosten. Zur Bestimmung der marktübl ich erziel baren Miete werden die beiden nachfolgenden Informationsquel len her­angezogen : a) Auswe�ung von M ietangeboten im I nternet bei Immobilienscout24 im Zeitraum Januar 2021 b is Sep­tember 2023 

A l le M ietangebote 2 .421  9,68 € 6,72 € - 13,69 € 78 .26 1 Wohnu ngen 2 .301  (95%) 9,65 € 6,67 € - 13 ,69 € 60 . 532 (77,3%) < = 30 m 2 157  (6,5%) 13 ,50 € 8,93 € - 20,71 € 40 . 075 (51 ,2%) >30 - 60 m 2 679 (28, 1%) 9 ,87 € 7,27 € - 1 3,52 € 47 .005 (60, 1%) >60 - 90 m 2 924 (38,2%) 9,33 € 6,79  € - 12 ,62 € 48 .330 (6 1 ,8%) >90 - 120 m 2 4 17 ( 17 ,2%) 8 ,90  € 6,50 € - 1 2, 12 € 42 . 120 ( 53 ,8%) > 1 20 - 160 m 2 100 (4, 1%) 8 ,46 € 5 ,78 € - 1 1 ,85 € 39 . 674 (50,7%) > 160 m 2 24 ( 1%) 8,73 € 5,06 € - 12,00 € 39 . 2 5 1  (50 , 1%) Häuser 1 20 (5%) 10,26 € 7 ,74 € - 14, 10 € 17 .729 (22 ,6%) < =90 m 2 22 (0,9%) 10,44 € 8 ,75  € - 13 ,75 € 14. 7 13  ( 18,8%) >90 - 120 m 2 40 ( 1 ,6%) 10,84 € 7,92 € - 1 6,00 € 15 . 340 ( 19,6%) > 120 - 1 60 m 2 3 5  ( 1 ,4%) 9,97 € 7,3 1 € - 1 2, 28 € 14.423 ( 18,4%) > 160 m 2 23 (0,9%) 9,53 € 6,67  € - 1 2,35 € 13 .718 ( 17 , 5%) b) M ietspiegel der Stadt Worms 2022 Der M ietspiegel stel lt einen Überbl ick über die im Gebiet der Stadt Worms vereinbarte ortsübliche Miete n icht preisgebundener Wohnungen zum Stichtag 01 . 06 .2022 dar. I n  der Tabel le „Wohnungen mit guter Ausstattung" ,  der Bauperiode 1 966 - 1 977 (fiktives Baujahr des Bewer­tungsobjektes mit 1 975 geschäग़t) wird d ie ortsübl iche Miete für Wohnungen einer Größe von mehr  als 90 m2 mit durchschn ittlich 7 ,45 €/m2 und eine 2/3-Spanne von 6,58 €/ m2 bis 8 ,44 €/m2 aufgeführt. 
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l nge Gispe� Immobilie nbe weӼung Max-Planck-Straße 1 ,  67551 Worms Unter Berücksichtigung der Objektart, der Lage, der Größe, der (unterstellten) Ausstattung und des (unter­stellten)  Zustands des Bewertungsobjektes, wird die marktüb l ich erzielbare Miete auf der Grundlage der vor­genannten I nformationsquellen sowie Erfahrungswe�en der Sachverständigen mit rd . 1 .425,00 € (dies ent­spricht rd . 7 , 75 €/m2) geschätzt. 
Bewirtsc ha|u ngskosten Dieser Wertermittlung werden die in An lage 3 der lmmoWe�V aufgefühſen durchschnittl ichen Bewiơschaf­tungskosten zugrunde gelegt. D ieses Bestimmungsmodell wurde auch bei der Ableitung der LiegenschaÀs- • zinssätze zugrunde gelegt. 
Bewirtschaftungskosten (BWK) BWK-Anteil Kostenanteil Kostenantei l  Kostenantei l  [% vom Rohertrag] [€/m2 WF/N F] insgesamt [€] Ve�altungskosten ---- ---- 351 , 00 Instandhaltungskosten ---- 1 3, 80 2.539,06 Mietausfal lwagn is  2 ,00 ---- 342,00 Summe 3.232 , 06 (ca. 1 9  % des Rohertrags) 
Liegenscha|szinssaú Der für das BeweƢungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste LiegenschaOszinssatz wurde auf der Grund lage • der veࢼügbaren Angaben des öѲl ich zuständigen Gutachterausschusses, u nter Hinzuziehung • der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses Rheinland-Pfalz, bestimmt. Dabei wurden d ie nach der Ableitung d ieser Daten erfolgten Veränderungen am Immobil ien markt ergänzend berücksichtigt. Diese ergänzende Anpassung basieࣵ auf einer Schägung der Sachverständigen anhand von ständiger Marktbeobachtung  der aktuel len Immobil ienangebote und Befragung ortsansässiger Makler zur aktuel len Marktlage .  Aktuel le Auswertu ngen des öࣶlichen G utachterausschusses liegen nicht vor. 
Marktübliche Zu- oder Abschläge Die al lgemeinen Wertverhä ltn isse lassen sich bei Ve�endung des Liegenschaftszinssatzes durch eine An­passung mittels I ndexreihen oder in anderer geeigneter Weise ausre ichend berücksichtigen .  Aus d iesem Grund ist zur Ermittl ung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts keine zusäғliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge eࢽorderlich. 

• Gesamtnutzungsdauer Die Gesamtnuज़ungsdauer (GND)  e rg ibt sich aus der Art der bau l ichen Anlage und dem den Wertermittlungs­daten zugrunde l iegenden Model l .  Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodel l  verwen­det wurde, das auch der Ableitung der LiegenschaÁszinssätze zugrunde l iegt. 
Restnuúungsdauer Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung d ie D iberenz aus 'übl icher Gesamtnu¤ungsdauer' abzüg lich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird a llerd ings dann verlängert (d. h .  das Gebäude ­ktiv verjüngt), wen n  beim Bewertungsobjekt wesentliche Modern isierungsmaßnahmen d urchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderl iche Arbeiten zur Beseitigu ng des Unterha ltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Weѱermittlung als bereits durchgeführt unterstel lt werden . 
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Zur Bestimmung der Restnu࢐ungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [ 1 ], Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Model l  angewendet. 
Vgl. diesbezüglich die diserenzie࠽e RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertveࠑah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie oĘen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber , Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Weitere Besonderheiten 
• Sicherheitsabschlag wg. fehlender Innenbesichti­

gung (rd. 1 0  % vom Gebäudezeitwert) 
Summe 

-1 8.000,00 € 

4.6 Verkehrswertableitung aus den Ve�ahrensergebnissen 
4.6. 1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Wertbeeinflussung insg. 
-1 8.000,00 € 

-1 8.000,00 € 

Der Abschnitt „ Verfahrenswahl mit Begründung" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen We࠿ermittlungsverfah­
ren. Do� ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswe�-, das ErtragsweÚ- a ls auch das Sachweáverfahren 
auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Ver­
gleichswertverfahren , d. h. verfahrensmäßige UmseÅungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen 
deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 
Wte geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermitt lung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 
• von der Art des zu bewe�enden Objekts (übliche Nu࢑ung; vorrangig rendite- oder substanzweࡀorien­

tierte Preisbildung im gewöhnl ichen Geschäftsverkehr) und 
• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Veࠒahrens­

ergebnisses erforderlichen Daten. 

• 4.6.2 Zur Aussageghigkeit der Ve�ahrensergebnisse 
Grundstücke mit der Nuôbarkeit des Bewe࠾ungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermitt l ungs­
verfahren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt eæorben. 
Die Preisbi ldung im gewöhnlichen GeschäĨsverkehr orientieÙ sich deshalb vorrangig an den in die Sachwer­
termittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwe͍ 
abgeleitet. 
Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des E͍ragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingespa�e Steuern) von I nteresse. Zudem 
stehen die für  eine marktkonĜrme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) er­
forderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stü࢒end angewendet. 

4.6.3 Zusammenstel lung der Ve�ahrensergebnisse 
Der Sachweš wurde mit rd. 332.000,00 €, 
der EɘragsweÜ mit rd. 327.000,00 € 
ermittelt. 
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4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse Da mehrere WertermiҎlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebn issen dieser Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzu leiten (vgl. § 6 Abs. 4 lm­moWeࣷV 21 ) .  D ie Aussagefäh igkeit (das Gewicht) des jeweil igen Veࢾahrensergebnisses wird dabei wesentl ich von den für die zu bewertende Objektaࣸ im gewöhnlichen GeschäЁsverkehr  bestehenden Preisbildungsmechanis­men und von der mit dem jewei l igen Wertermiॊl ungsverfahren erreichbaren Ergebn iszuverlässigkeit be­stimmt. Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es s ich um ein EigennuҐungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden • Objektaɘ wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1 , 00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0 ,40 (a) beige­messen. Die zur  marktkonformen Weơermittlung  eџorderlichen Daten standen für das SachweѰverfahren i n  sehr gu­ter Qual ität (genauer Bodenweѫ, öѴl icher Sachweơfaktor) und für das EѴragswertveࢿahren in sehr  guter Qua­l ität (ausreichend gute Verg leichsmieten, örtl icher LiegenschaЀszinssaड़) zur  Verfügung.  Bezügl ich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachweࣹveўahren das Gewicht 1 , 00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1 ,00 (b) beigemessen. I nsgesamt erhalten somit das EšragsweѨveࣀahren das Gewicht 0,40 (a) x 1 ,00 (b) = 0,400 und das Sachwešveџahren das Gewicht 1 ,00 (c) x 1 , 00 (d) = 1 ,000. Das gewogene Mittel aus den im Vorabschn itt zusammengestellten Veўahrensergebnissen beträgt: [332 .000, 00 € X 1 ,000 + 327.000,00 € X 0,400] 7 1 ,400 = rd . 331 .000,00 €. 
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4.6.5 Verkehrswe� Der Verkeh࣍we͐ des mit einem Einfami l ienhaus (DoppelhaushälÂe) bebauten Grundstücks in 67551  Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 Grundbuch Blatt lfd .  Nr. ----- ·-- & ---··- ··•-•·---··· ·- . - - -- - , ,  . ., .'. _ ....... .. . Horchheim {Worms) 291 0 1 _ _  Gemarkung Horchheim (Worms) F lur 2 F lurstück 1 96 wird zum Weࣺermittlungsstichtag 05 .02 .2024 mit rd . 
331 .000 € in Wo͐en:  dreihunde͐einunddreißigtausend Euro geschätzt. 

F läche 2 56 m2 

Die Sachverständige beschein igt du rch ihre Unterschrift zugleich , dass ihr keine Ablehnungsgründe entge­genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger n icht z ulässig ist oder seinen Aussa­gen keine volle G laubwürdigkeit beigemessen werden kan}nN. q==� Worms, den 26. Februar 2024 

Hinweise zum UrheberschuҒ und zur HaЁung 

�' 

[� S P R ENG N E�ER 
AkadĨmla Ì (Lgĵ ~isp ir." Ï .  � e 

R[G -NI; s ĵJ•Jl•Ot -----------
\1,r 1,!:�;�;::K:;�Đ9ࢲ 
(Sp, .. n"no'
, Ak�de%, 3) 

gü1t,9 b,; lJ.�.2029 Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten .  Das Gutachten ist nu r  für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Veःielfä lt igung oder Verweࣻung durch Dritte ist nur mit schriÃlicher Genehmigung ge­stattet. Der Auftragnehmer haÝet für d ie Richtigkeit des ermittelten Verkehrsweࣼs. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliege n  n icht der HaOung .  Außerdem wird darauf h ingewiesen, dass d ie im Gutachten enthaltenen Karten (z .  B .  Straßenkaࣽe, Stadtplan, Lageplan, LuÄbild , u .  ä . } u nd Daten urheberrechtl ich geschüढ़t s ind.  S ie d üࣁen  n icht aus dem Gutachten se­parie� u nd/oder einer anderen Nu¥ung zugeführt werden. Fal ls das Gutachten  im In ternet verö©entlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen,  dass die Veröªentl ichung n icht für kommeऎiel le Zwecke gestattet ist. I m  Kontext von Zwangsversteigerungen daࣂ das Gutachten bis maximal z u m  Ende des Zwangsversteigerungs­verfahrens veröffentl icht werden.  
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lnge Gispe� Immobilienbewertung Max-Planck-Straße 1, 67551 Wo�s 

Weࡃermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WeøR 2006) 

Für das Einfamilienhausgrundstück 
Flur 2 Flurstücksnummer 196 

Bodenwe¾ 

in Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 
Wertermittlungsstichtag: 05.02.2024 

Grundstücksteil Entwick- beitrags- BW/Fläche Fläche Bodenwert (BW) 
lungsstufe rechtlicher [आm2] [m2] 

Zustand 
Gesamtfläche baureifes frei . 406,25 256 ,00 

Land 
Summe: 406,25 256,00 

Objektdaten 
Grundstücks- Gebäudebezeich- BGF WF/NF Baujahr GND 

teil nung / Nuöung [m2] [m֚ [Jahre] 
Gesamtfläche Einfamilienhaus 31 2,85 183,99 1 930 80 

Wesentliche Daten 
Grundstücksteil JahŦsrohertrag RoE [€] BWK Liegenschaۭszins-

(% des RoE] sa÷ (%] 
Gesamtfläche 17.100,00 3.232,06 € 2,50 

(1 8,90 %) 

Relative Werte 
relativer BodenweÛ: 565, 25 €/m2 WF/NF 
relative besondere objektspezifische Grundstücksmerk- -97,83 €/m2 WF/NF 
male: 
relativer Verkehrswe¾: 
VerkehrsweåRohertrag: 
VerkehrsweåReinertrag: 

Ergebnisse 
E�ragswe�: 
Sachweä: 
Vergleichsweࡁ: 
Verkehrswert (Marktwert): 
Weࡂermiࡿlungsstichtag 

Bemerkungen 

1 .799,01 €/m2 WF/NF 
1 9,36 
23,87 

327.000,00 € (98 % vom Sachweä) 
332.000,00 € 

331 .000,00 € 
05.02.2024 

[€] 

104.000,00 

104.000,00 

RND 
[Jahre] 

31 

Sachwert-
faktor 
1,20 

Das BeweÛungsobjekt wurde - mit Ausnahme des Kellergeschosses - nur von außen besichtigt. Wegen 
fehlender Innenbesichtigung wurde in der VerkehrsweÛermittlung ein Sicherheitsabschlag von 18.000,00 € 
berücksichtigt. 
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5 Rechtsgrundlagen, ve5endete Literatur und So�are 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswe®e¬ittlung 
- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB:  
Baugeseøbuch 

BauNVO: 

Max-Planck-Straße 1, 67551 Wo�s 

Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nuwung der Grundstücke 

LBO: 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

BGB: 
Bürgerliches Gese͚buch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

lmmoWeŚV: 
Verordnung über die Grundsä࢓e für die Ermittlung der Verkehrsweࡄe von Immobilien und der für die Weøer­
mittlung eࠔorderlichen Daten - lmmobilienweࡅermittlungsverordnung - lmmoWertV 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mieࢂeørichtlinie - Richtlinie z ur wohnweࡆabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet­
wertermittlung 

GEG: 
Gebäudeenergiegese͚ - Gese࢔ zur Einsparung von Energie und zur Nu͚ung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kältee࡚eugung in Gebäuden 

5.2 Ve±endete We®ermi½lungsliteratur / Marktdaten 
[1 ] Sprengnetter (Hrsg.): - Immobilienbeweࡇung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbeweøung, Bad Neuenahr-Ahࡖeiler 201 9  

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbeweࡈung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng­
netter Immobilienbeweøung, Bad Neuenahr-Ahħeiler 201 9  

[3] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023 

[4] Grundstücksmarktbericht Worms 2023 

5.3 Ve±endete fachspezifische Solare 
Das Gutachten wurde unter Veħendung des von der Sprengnetter Real Estate Seࡒices GmbH, Bad Neue­
nahr-Ahħeiler enóickelten Soīareprogramms "Sprengnetter-ProSa" {Stand 05.1 2.2023) erstellt. 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1:  

Anlage 2:  

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Anlage 5: 

Anlage 6 :  

Anlage 7: 

Anlage 8: 

Auszug aus der topografischen Ü bersichtskarte 

Auszug aus der Straßenkaࡉe 

Auszug aus der Liegenschawskarte 

Luftbild 

Grundrisse und Schnitt 

Wohn- und Nu࢕flächenberechnungen 

Berechnung der Bruttogrundfläche 

Fotos 
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lnge Gispe· Immobilienbewe¸ung Max-Planck-Straße 1, 67551 Wo¤s 
Übersichtska°e der Region , MairDumont 
Beweࡊungsobjekt: 67551 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 

r§m¹øebm !* Frettenėirn 
OiÂelsheim-Gau• Hepp�mhelm ;� .. �l(lϱ�ï -Heßloch Hochbor11Mom�rnhclm 

Alsheim / Mettenhe  ͌ Eich 

Hamm am RÑÓ 

\ ' 
I 

Anlage 1 
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w lt MolÜim/ -� � _ ��- WacheJ�qsheim �roc s-lmmes­he11n Otterstieim Bubenhem1 heim .. � ilÕl ͍͋͊ tÔ 

t, .r,Ä:1t S9 Riss,ngen ͇��lt�lfll 

� HoĘn-Sulzen 
#ck\heim Áct<�r WeinstrÝe �stein 

e�, 
i\'f�l�l 

jm Leiningerland Lautershe1m 7,;hw1ì1 
. 

� -:m 
,e1m Ownheim K!einniedeshelm Groß-tliÀS· 

fl� y� �� heim 

' v\ m' E, 
{ 

/ Biblis Nt�dh(.*1 
�- � 
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{, (1� 
� 

ßobmheim-

-Roxhe1m 

Z\ Mo��r- heim 
GRÜNSTADT 
{ ;7� 

Di¶tein (H͈ �nders­
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Tiefenthal 
+ � tenl�im 

NÅ­̌lningcn 
Bob,mhe,m 

�� 
••O� WÓl = Al�illél 

bach GªR BaĤenbĢf9 rshe,m IPÐtz1 
KŤchheim K1e,n�, 1Ä Ř•�� 

,11 1 Weisenheim Dçckm,t/'e- ( am S.̄  ̧ . 
aolshÂm 

Heßheim z§bs-ęim F KENTHA 
� (	
) , 

/ / 
I F�ESE 

HrtM 

BirkenheiB 
A� 

w: DÜRKHEIM 
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��¯24 1 02494 760 f�a' �g. %�
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Maßstab (1¨ Papierdruck ) :  t • 200.000 i,usdehnung : 34 , 000 © x 34 .000 m 
0 

Übersichtska«� mit regionaler Verkehrsinfrastruktur (Etne Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 O¯cklizenŤcn.} 

ͬMPERT­
gElM 

VIP 11U 

?O 000 m 

Die UoPrskhtslci¬e { trd her;iusgegehen vom Falk ..Ver!ag. Die ̀arty enthält u.a .  die Siedlungsstruktur, die Gemeinćenamen, die näc11ennuģunq und die r¿• glonate Verkehrs!nfnstruktur. Die Karte liegt flächendecKend tur DeutÝh1anct vor und wird Im ͆'aßstab 1 . 200.000 und 1 : 800 .0)D anqeboten. Die Ka­e da£ in ein, rn ÏxpT,;e genutzt w€nten. Die L.n.nz umfasst die Ve±ielfältigung von ma9imal 30 ExemplĆrcn, sowie Ĉie Verwendung ln Gutachten im Rahm,:m vor: Zwang werstei9Ϩ°nqen und deren VeröÑentllðtwng du¡h Arnts9er,cht:e 
Oatenqudk ' !f,JRDUl1(•NT GmbH & Co , �(G srar.d : 202.J 
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Straßenka°e von Worms-Horchheim, MairDumont 
Beweࡋungsobjekt: 6755 1 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 

Anschlussstelle 
Worm 

H o c h g e w a n n  

w�,•J•· 
úh)ČCt 

I m  L '· r k e l  

W� 

l a n g g e w a n n  

$ t e l n g e w a n n  , 

A u f  
d e t  P l a t t 

I I  
'!�f,=�, ,,  :. , ,, 

1 • 

In d u .
1 

•��	;� t e �  

1 , I I  f • •  • • t  

05 .02.2024 I 02494760 J�alk VeJäg, D-73760 OsRldern 

�laflstab (im P�pienJruck) : 1 : 20 .000 
Ausdehnung :  3 .400 m x 3 .400 m 

0 

' . .  
' ' ' ',' . .  1 

Regionǻlkaĭe mit Verkehrsmfrdstruktur {Eine Vervielfältigung ist gesta�et bis lU 30 Oruckllz:cnxen.) 

Max-Planck-Straße 1, 67551 WoөĐ 

Anlage 2 

I m  
S c h w e i t z e , t a l  1 

• •, 

�� 
2 . 000 m 

Di� Req1oĩalkaĮe wrrd herausgegeb,?n vom Faik·Vļ·rlag, Er enthalt u a, d!e Bebammg, Straßennamen, Topogrÿfie und di4 Verkehr:;lnfrastruktur der Stadt. Die 
Karte fieot füichendeckend für Deutschland vor urH1 w,rd im Maßstabsbereich 1 : 10 000 bis 1 : 30.000 angeboten. D,e Kaį.e dMf in e:nem fapose 9enutzt 
·.wirden Die Lizenz umfasst die Verv1elfä!tigong ~on maxinvd 3ü Exemplaren, sowie cHe Venvendung in GutJd1ten lrn Rahmen von Zw,1ngsversteigerun,1en und 
deren Veroffentikhung durch Amtsgeric�e. 

Datenquå•lle 
MAIROUMONT GmbH & (:ǹ, KG Stand ?024 
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Anlage 3 
Liegenschajska°e Rheinland-Pfalz, 
Beweࡌungsobjekt: 67551 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 

NG 1 

- r b e  
2g6 2�6 205 204 

MdßstĀi1 (irn PapiÂ\rd, uck) : l .  L OOO 
Ausdehnung ; 170 m x Î0 m 

203 

g 

203 -1-

201 

200 

198 

197 [J 
19,: 

,_, ...• 8 ,  

[J 84 

Auszug von Teilinhalten aus dem AmtHchen lieqenschaftskatasterinformationssystem (AlK.IS®} 

82 81 80 79 

WG 1 V 

t e  

W 1 

93 92 91 

1 

100 m 

D,e LH>9ensci,aft.Ǹkaİc • 9enenert aus dem Amtli(hen Uegenschaftskataster·lnformationssystem (ALċlS1-lw) • stellt den Nacnwe;s ae., Ue(Jensch3Ŀskatasters fur 
die LagÊ UM1 -iie Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u.a. die Hausnummern, Gebaude, Straßennôimen, Fiurrtücksgrenzen tJ · ·,d "lurst,.;Ck­
snumrnern . 

Odtenqu�lle 
' ,ege ·ivraftskMte Rhein!and•Ťýi: , lande ,dĪt für vem1essun9 und Geobasislnľrīǵtion Rheinland·ťÉ!z Stand· Februar 2024 
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Orthophoto/Lukbild Rhein land-Pfalz, 
Bewertungsobjekt: 67551 Worms, Wilhelm-Röpcke-Straße 28 

=�Ƕß�,tǷt, (im Pap;croruck), 1 : 2  000 
AÄsdehnunq • 340 Ĭ x 340 m 

Orthophoto/ Luftbild in Farbe

0 

Max-Pl a nck -Straße 1 ,  67551 Worms 

Anlage 4 

200 m 

') 1q1t ,,1e Orthc�Mtos sind verzerr. ngsrre1e, maßstabsgetreue unǽ georeferentierte Luŀbilder aut der GrundlagP dner ßefüegung des Landesamt für VN· 
rnPSS .ng und Geohaslsintcrmation (lVt'rmGeo) Rheinland- Haiü D,1s Orthophoto Ist ln Farbe m,t Ľ!ner .'.uOösung von bis :u 40r· n. Oie luhtu!Ǻe, i>egu1 nþchÃr,· 
, edÈ·. nd fü, JË? qesamte Land �helnlanǼ „Pfalz vor und werden !m Maßstab von 1 ;  1 ,000 bis 1 • 5 .000 öl!Qt•ǝten 

0,1tenqudlc
, .Ænārs.,mt für ·1ennessurv, und GerJtnsisinfoimÇtlon khelnla, 1d -Ŧa'2 Stand: Akr1 ,dl bi�; 2 J�i'\re 
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Anlage 5 
Kel lergeschoss, Maßstab n lcht bekannt, 
Diese Bauzeichnung ist der Bauakte der Stadt Worms entnommen. Die zum Stichtag des Gutachtens vor­
handene Raumau̘eilung weicht teilweise von der Darstellung dieser Bauzeichnung ab . 

Raum 1 

Garage 
Süd 

Raum II 
� 

Garage 
Nord 

. {· .  . • .� . □ - : 1 � __ • 
. •  

· -· · · ·  
' 

� ,.1: 
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Erdgeschoss, Maßstab n icht bekannt H inweis: Wegen feh lender I nnenbesichtigung ist n icht bekannt, ob die tatsächliche Raumauftei lung mit der Darstel lung d ieser B�uzeichn ung aus der Bauakte der Stadt Worms übereinstimmt. 

:1.115 1.	 1.49 
1.26 

Loggia 
�.-Raum 1 Raum I I  

Raum IV 
Dachterrasse 

8 49 
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Obergeschoss, Maßstab n icht bekannt H inweis: Wegen feh lender I nnenbesichtigung ist n icht bekannt, ob d ie tatsächliche Raumauftei lung mit der Darstel lung d ieser Bauzeichnung aus der Bauakte der Stadt Worms übereinstimmt. 

• ! 1J3? l t115 v ����. �L -.� 1 . 1 �-* Balkon  West 

Raum IV 
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Dachgeschoss, Maßstab nicht bekannt 
Hinweis: Wegen fehlender I nnenbesicht igung ist nicht bekannt, ob die tatsächl iche Raumaufteilung mit der 
Darstellung dieser Bauzeichnung aus der Bauakte der Stadt Worms übereinstimmt. 
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Gebäudeschni�, Maßstab nicht bekannt Max-Planck -Straße 1 ,  67551 Worms 

. . 
' 
CHD�H ��U N�H DIN 

��M���· ����=HE=Nï=��· �NG AN y�· E� 
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Berechnung der Wohnfläche 

Gebäude: Einfamilienhaus, Wilhelm-Röpcke-Straße 28, 67551 Worms 

Die Berechnung e¢olgt aus: 
D Fertigmaßen 
Ŵ Rohbaumaßen 

D Fe§ig- und Rohbaumaßen 

lfd. differenzie©e Raumbe- Raum-
zeichnung 

Nr. Nr. 

1 DG Töchter 1 
2 DG Töchter 1 
3 DG Töchter 1 
4 DG Sohn 2 
5 DG Flur 3 
6 DG Flur 3 
7 DG Flur 3 
8 DG Eltern 4 
9 DG Eltern 4 

1 0  O G  Balkon Ost 5 
1 1  O G  Raum V 6 
1 2  O G  Raum V 6 
1 3  O G  Raum IV 7 
1 4  O G  Flur 8 
1 5  O G  Flur 8 
1 6  O G  Küche und Raum I I I  9 
1 7  OG Küche und Raum I I I  9 

(+/-) 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

auf der Grundlage von: 
D örtlichem Aufmaß 
ŵ Bauzeichnungen aus der Bauakte der Stadt 

Worms 1 

D ö¨lichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

ggf. Besonderheit Flächen- Länge Putzabzug 

faktor / Länge 
Sonde£o¤ 

(m) (m) 
DH < 2  m 1 ,00 2,400 0,020 
2 Kamine 2,00 0,500 0,020 

1 ,00 2,400 0,020 
1 ,00 2,300 0,020 

DH < 2  m 1 ,00 2,900 0,020 
Treppe 1 ,00 2,300 0,020 

1 ,00 5,300 0,020 
Kamin 1 ,00 0,650 0,020 

1 ,00 5,300 0,020 
1 00 2,400 0,020 

Kamin 1 ,00 0,300 0,020 
1 00 2 500 0,020 
1 ,00 5 , 100 0,020 
1 ,00 1 ,600 0,020 
1 ,00 2,000 0,020 
1 ,00 3,000 0,020 
1 ,00 2,000 0,020 

Breite 

(m) 
1 ,500 
0,200 
3,900 
2 , 100 
0 300 
1 ,000 
2 500 
0,300 
3,850 
1 , 300 
0,200 
2,400 
3,750 
0,900 
0,750 
2,500 
0,240 

� wohnwertabhängig 
0 nach DIN 283 

D nach DIN 277 
0 nach WoFIV 
0 nach I I .  BV 

PuÍabzug Grund- Gewichts-

Breite ƫäche faktor 
Öohnwert) 

(m) (m') (k) 
0,020 3,52 0,50 
0,020 0 , 18  1 ,00 
0,020 9,23 1 ,00 
0,020 4,74 1 ,00 
0,020 0,81 0,50 
0,020 2,23 1 ,00 
0,020 1 3,09 1 ,00 
0,020 0 , 18  1 ,00 
0,020 20,22 1 ,00 
0,020 3,05 0,25 
0,020 0,05 1 ,00 
0,020 5,90 1 ,00 
0,020 18 95 1 ,00 
0,020 1 ,39 1 ,00 
0,020 1 ,45 1 ,00 
0,020 7,39 1 ,00 
0,020 0,44 1 ,00 

Wohn-

ƬäƏe 
Raumteil 

(m') 
1 ,76 

-0, 1 8  
9,23 
4,74 
0,41 

-2,23 
1 3,09 
-0, 1 8  
20,22 

0,76 
-0,05 
5,90 

1 8,95 
1 ,39 
1 ,45 
7,39 
0,44 

1 Wegen fehlender Innenbesichtigung konnte nicht geprüƭ werden, ob die tatsächliche RaumauƮeilung innerhalb des Objektes mit der Darstellung dieser Bauzeichnungen übereinstimmt 
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Anlage 6 

Wohn-

fläche 
Raum 
(m') 

1 0,81 
1 0,81 
1 0,81 
4,74 

1 1 ,27 
1 1 ,27 
1 1 ,27 
20,04 
20,04 

0,76 
5,85 
5,85 

1 8,95 
2,84 
2,84 

1 3,97 
1 3,97 
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lfd. di¶erenzieĖe Raumbe- Raum- ggf. Besonderheit Flächen- Länge Putzabzug Breite zeichnung Nr. Nr. faktor / Länge SondeĒorm (+/-) (m) (m) (m) 1 8  O G  Küche und Raum I I I  9 + 1 ,00 2,760 0,020 2,260 1 9  O G  Raum I I  1 0  + 1 ,00 3,200 0,020 2,000 20 OG Raum II 1 0  + 1 ,00 2 , 120 0,020 0,500 2 1  O G  Raum I I  1 0  + 1 ,00 2,635 0,020 2,500 22 OG Balkon West 1 1  + 1 ,00 2,300 0,020 2,400 23 OG Raum 1 1 2  Kamin 1 ,00 0,650 0,020 0,300 24 OG Raum 1 1 2  + 1 ,00 1 ,000 0 020 0,900 25 OG Raum 1 1 2  + 1 ,00 3,700 0,020 3 000 26 EG Raum IV 1 3  + 1 ,00 5,300 0,020 2,800 27 EG Raum IV 13 + 1 ,00 3,350 0,020 1 ,000 28 EG Diele 1 4  + 1 ,00 1 ,900 0,020 1 800 29 EG Diele 14 + 1 ,00 1 ,750 0,020 2,500 30 EG Diele 14  + 1 ,00 1 ,s0 0,020 0 ,900 31 EG Kammer 1 5  + 1 ,00 1 ,300 0,020 0,950 32 EG Raum I I I  16  + 1 ,00 2,500 0,020 2,500 33 EG Raum I I I  16  + 1 ,00 2,000 0,020 0,240 34 EG Raum I I I  1 6  + 1 ,00 2 760 0,020 2,260 35 EG Raum I I  1 7  + 1 ,00 6,200 0,020 2,635 36 EG Loaoia 1 8  + 1 ,00 2,500 0,020 2,400 37 EG Raum 1 1 9  Kamin 1 ,00 0,500 0 020 0,300 38 EG Raum 1 1 9  + 1 ,00 1 , 1 00 0,020 0,900 39 EG Raum 1 1 9  + 1 ,00 3,700 0,020 2,500 40 KG Kellerraum I I  20 + 1 ,00 3,500 0,020 2,600 41 KG Kellerraum 1 21 + 1 ,00 3,500 0,020 2,500 42 KG Garaae Nord 22 + 1 ,00 6,600 0,020 2,550 43 KG Garage Süd 23 + 1 ,00 6,600 0,020 2,550 
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Putzabzug 
Breite 

(m) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0 020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Grund- Gewichts- Wohn- Wohn-
fläche faktor fläche fläche (Wohnwert) Raumteil Raum (mç (k) (m2) (m') 6,14 1 ,00 6,14 1 3,97 6,30 1 ,00 6,30 13,80 1 ,01  1,00 1 ,01 1 3,80 6,49 1 ,00 6,49 1 3,80 5,43 0 25 1 ,36 1 ,36 0,1 8  1 ,00 -0, 1 8  1 1 ,65 0,86 1 ,00 0,86 1 1,65 1 0,97 1 ,00 1 0,97 1 1 ,65 14,68 1 ,00 14,68 1 7,ā 3,26 1 ,00 3 26 1 7,94 3,35 1 ,00 3,35 8,50 4,29 1 ,00 4,29 8,50 0,86 1 ,00 0,86 8,50 1 , 1 9  1 ,00 1 , 1 9  1 , 1 9  6 , 15 1 ,00 6 , 15 1 2,73 0,44 1 ,00 0,44 12 ,73 6 1 4 1 ,00 6 , 14 1 2 ,73 16 , 16 1 ,00 16 , 16  1 6 1 6  5,90 0,25 1 .48 1 ,48 0 , 13  1 ,00 -0, 1 3  9,95 0,95 1 ,00 0,95 9,95 9, 1 3  1 ,00 9 , 13  9,95 8,98 0,00 0,s 0,00 8 63 0,00 0,00 0,00 16 ,65 0,00 0,s 0,00 1 6,65 0,00 0,00 0,00 

.. Summe Wohnɱache Gebaude ! 183,99 ( m2 
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Berechnung der Gebäude-Grundhäche 

nach der dem Modell der angeseĥten NHK zugrunde liegenden Berechnungsvorschri¸ 
Gebäude: Einfamilienhaus, Wilhelm-Röpcke-Straße 28, 6755 1 Worms 
Die Berechnung eēolgt aus D Feęigmaßen � Rohbaumaßen 

D FeÚig- und Rohbaumaßen 
auf der Grundlage von D öÚlichem Aufmaß � Bauzeichnungen 

D örtlichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Anlage 7 

- -�-------- ---------�--�---------�---- �---- �------- ---- ---------� lfd. Geschoss / Flächen- Länge Breite Bereich Brutto-Grundfläche Nr. Grundrissebene faktor / (m2) (+/-) SondeĔorm (m) (m) Bereich a Bereich a Bereich b Bereich c oder b 1º-¶�--------- -------¬-¹t--- ±­--��--¸-¨----��´�-®-��-----+-- ·--1 DG + 1 ,00 4,700 2,200 1 0,34 2 DG + 1 ,00 2,300 2,300 

a a 5,29 �-- ·¥3
�

o�Gè--------------¼-+-¯-·1§c,oDo�
- -5�•7 � 5Eo

	__ 1�,9�5¦o
�----+-----+-»Ç 4 DG + 1 ,00 5,750 4 700 

a 1 1 2 1  
27,03 5 OG 1 ,00 3,200 2,750 

a a 6 OG _ -----------«-_+ __ È ___ 1 ,�0_0 
_�2 ,�40_0�__ 0�,7_5_0�---µ-----7 OG ___ + 1 ,00 5,990 2 500 

a a a 
-

a oG _______ _ - - -- -- ---©-+-�--1 �,o�o
+Z

-½9,200 8 490 -9t-E=G¿--· _________________ -1--+-+²__ 1 �•0_0 ___ 5_99_0
�_ _2�,s_o_o

� _____ 0------- -1ö EG -� 1 ,00 3 200 2 ,750 

--- -a 
_11 _ EG :- _-_-_-_Á_··_· ===========-- �--_ -_ -_-_ - _ª_+_:À---_-_-��1�,-oĎo:;_ �:�:9:,=2-¤o-o:;�:- ���8¾4

�9�0� +-³č-°----12 KG + 1 ,00 1 2,200 5 820 

a a a 
· -

-8,80 1 ,80 14 98 78 1 1  1 4,9å 8 80 78, 1 1  
71 ,00 

r-·- - .... ·-- --
Summe / ! 31 2 85 I 1 1 m• 

Brutto-Grundfläche (Bereich (a oder b) + a + b) Insgesamt ==========�ģČ2:,s=5�'==�=======t-m�2 ___ _� 
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Anlage 8 

Ansicht aus Nordost 

• 

Ansicht aus Südwest 
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• 
Kellergeschoss, Garagen 

• 

Kelleࡍreppe KG, Elektroinstallation 
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